
 

 
 

Aktualisierungsdienst Landesrecht Sachsen 
 

22-1 Polizeigesetz des Freistaates Sachsen (SächsPolG) 
 

2. Aktualisierung 2011 (29. Oktober 2011) 
 
 
Das Polizeigesetz des Freistaates Sachsen wurde durch Art. 1 des Gesetzes zur Änderung des Polizei-
gesetzes des Freistaates Sachsen und zur Änderung anderer Gesetze v. 4. Oktober 2011, SächsGVBl. 
S. 370, mit Wirkung vom 29. Oktober 2011 wie folgt geändert: 
 

alt 
 
-- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 18 Befragung, Vorladung, Vernehmung 

(1)-(5) ... 
(6) Eine über Absatz 3 hinausgehende Aus-

kunftspflicht besteht, soweit gesetzlich nichts an-
deres bestimmt ist, nur in den Fällen des Absat-

neu 
 
§ 9a  Ermächtigung zum Erlass örtlich und  
zeitlich begrenzter Alkoholkonsumverbote 

(1) Die Ortspolizeibehörden können durch 
Polizeiverordnung verbieten, auf öffentlichen 
Flächen außerhalb von genehmigten Außen-
bewirtschaftungsflächen alkoholische Geträn-
ke zu konsumieren oder zum Zwecke des Kon-
sums innerhalb dieser Fläche mitzuführen, 
wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, 
dass sich dort Personen aufhalten, die alko-
holbedingte Straftaten gegen das Leben, die 
körperliche Unversehrtheit oder das Eigentum 
begangen haben und künftig begehen werden. 

(2) Das Verbot ist auf bestimmte Tage inner-
halb einer Woche und Stunden des Tages zu 
beschränken. Ein generelles Verbot an allen 
Tagen und über mehr als zwölf Stunden am 
Tag ist unzulässig. Das Verbot ist örtlich auf 
den zur Verhütung von Straftaten erforderli-
chen Umfang zu beschränken. Die örtliche 
Verbotsbeschränkung nach Satz 3 darf sich 
lediglich auf einen räumlichen Bereich bezie-
hen, der höchstens durch zwei Plätze und drei 
Straßen im Sinne des Straßengesetzes für den 
Freistaat Sachsen (Sächsisches Straßengesetz 
– SächsStrG) vom 21. Januar 1993 (SächsGVBl. 
S. 93), zuletzt geändert durch Artikel 30 des 
Gesetzes vom 15. Dezember 2010 (SächsGVBl. 
S. 387, 403), begrenzt wird. Von einer nach 
Satz 1 und 3 festgesetzten Beschränkung kann 
die nach Absatz 1 zuständige Behörde in be-
sonderen Fällen Ausnahmen zulassen. 

(3) Polizeiverordnungen nach Absatz 1 
müssen mindestens einen Monat und dürfen 
höchstens ein Jahr gelten. Der Erlass einer 
erneuten Polizeiverordnung ist zulässig, wenn 
dies zur Abwehr der in Absatz 1 genannten 
Gefahr zwingend geboten ist. 
 
§ 18 Befragung, Vorladung, Vernehmung 

(1)-(5) (unverändert) 
(6) Eine über Absatz 3 hinausgehende Aus-

kunftspflicht besteht, soweit gesetzlich nichts an-
deres bestimmt ist, nur in den Fällen des Absat-



 

 
 

zes 5 Nr. 1. In entsprechender Anwendung der 
§§ 52, 53, 53a und 55 Abs. 1 der Strafprozessord-
nung ist ein Betroffener zur Verweigerung der 
Auskunft berechtigt. Dies gilt nicht, sofern die Aus-
kunft zur Abwehr einer Gefahr für Leben oder 
Freiheit einer Person oder einer erheblichen Ge-
sundheitsgefahr zwingend erforderlich ist. Ein 
Geistlicher ist auch in diesem Fall nicht verpflich-
tet, Auskunft über Tatsachen zu geben, die ihm in 
seiner Eigenschaft als Seelsorger anvertraut wor-
den oder bekannt geworden sind. Das Speichern, 
Verändern und Nutzen der nach Satz 3 erhobenen 
Daten ist nur zulässig, wenn es für den Zweck 
erfolgt, für den die Daten erhoben worden sind. 
Vor der Vernehmung ist der Betroffene über ein 
bestehendes Recht zur Verweigerung der Auskunft 
zu belehren. 

 
 
 
(7)-(8) ... 
(9) Für Vernehmungen durch die Polizei, die 

nicht der Verfolgung einer mit Strafe oder Geldbu-
ße bedrohten Handlung dienen, gelten die §§ 68a, 
136a und 69 Abs. 3 der Strafprozessordnung ent-
sprechend. 
 
§ 19 Identitätsfeststellung 

(1) Die Polizei kann die Identität einer Person 
feststellen, 

1.-3. ... 
4.  wenn sie an einer Kontrollstelle angetroffen 

wird, die von der Polizei eingerichtet worden 
ist, um Straftaten von erheblicher Bedeutung 
(§ 36 Abs. 1) oder im Sinne des § 27 des 
Versammlungsgesetzes zu verhindern, 

5.  ... 
6.  wenn sie sich innerhalb eines Kontrollbe-

reichs aufhält, der von der Polizei eingerich-
tet worden ist, um Straftaten im Sinne des 
§ 100a der Strafprozessordnung oder § 27 
des Versammlungsgesetzes zu verhindern. 

Die Einrichtung ... 
(1a)-(3) ... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zes 5 Nr. 1. In entsprechender Anwendung der 
§§ 52, 53, 53a und 55 Abs. 1 der Strafprozessord-
nung (StPO) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 7. April 1987 (BGBl. I S. 1074, 1319), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 22. Dezember 2010 (BGBl. I S. 2300, 2302) 
ist ein Betroffener zur Verweigerung der Auskunft 
berechtigt. Dies gilt nicht, sofern die Auskunft zur 
Abwehr einer Gefahr für Leben oder Freiheit einer 
Person oder einer erheblichen Gesundheitsgefahr 
zwingend erforderlich ist. Ein Geistlicher ist auch in 
diesem Fall nicht verpflichtet, Auskunft über Tatsa-
chen zu geben, die ihm in seiner Eigenschaft als 
Seelsorger anvertraut worden oder bekannt ge-
worden sind. Das Speichern, Verändern und Nut-
zen der nach Satz 3 erhobenen Daten ist nur zu-
lässig, wenn es für den Zweck erfolgt, für den die 
Daten erhoben worden sind. Vor der Vernehmung 
ist der Betroffene über ein bestehendes Recht zur 
Verweigerung der Auskunft zu belehren. 

(7)-(8) (unverändert) 
(9) Für Vernehmungen durch die Polizei, die 

nicht der Verfolgung einer mit Strafe oder Geldbu-
ße bedrohten Handlung dienen, gelten die §§ 68a, 
136a und 69 Abs. 3 StPO entsprechend. 
 
 
§ 19 Identitätsfeststellung 

(1) Die Polizei kann die Identität einer Person 
feststellen, 

1.-3. (unverändert) 
4.  wenn sie an einer Kontrollstelle angetroffen 

wird, die von der Polizei eingerichtet worden 
ist, um Straftaten von erheblicher Bedeutung 
(§ 35 Abs. 2) oder im Sinne des § 27 des 
Versammlungsgesetzes zu verhindern, 

5.  (unverändert) 
6.  wenn sie sich innerhalb eines Kontrollbe-

reichs aufhält, der von der Polizei eingerich-
tet worden ist, um Straftaten im Sinne des 
§ 100a StPO oder § 27 des Versammlungs-
gesetzes zu verhindern. 

Die Einrichtung (unverändert) 
(1a)-(3) (unverändert) 

 
§ 19a  Anlassbezogene mobile automatisierte  
Kennzeichenerkennung 

(1) Der Polizeivollzugsdienst kann durch 
den Einsatz technischer Mittel zur mobilen au-
tomatisierten Kennzeichenerkennung Kraft-
fahrzeugkennzeichen sowie Informationen über 
Ort, Zeit und Fahrtrichtung erfassen und die 
Kraftfahrzeugkennzeichen sofort und unmittel-
bar mit polizeilichen Datenbeständen aus fol-
genden Anlässen automatisiert abgleichen: 

1.  zur Abwehr einer im einzelnen Falle be-
stehenden Gefahr für Leben, Gesundheit 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

oder Freiheit einer Person, den Bestand 
oder die Sicherheit des Bundes oder ei-
nes Landes oder für bedeutende Sach- 
oder Vermögenswerte, 

2.  zur Sicherstellung gestohlener oder 
sonst abhanden gekommener Kraftfahr-
zeuge oder Kraftfahrzeugkennzeichen, 

3.  zur Verhinderung der Weiterfahrt von 
Kraftfahrzeugen ohne ausreichenden 
Pflichtversicherungsschutz, 

4.  zur Verhinderung von Straftaten, die im 
Zusammenhang mit Sportveranstaltun-
gen stehen, wenn tatsächliche Anhalts-
punkte die Annahme rechtfertigen, dass 
Personen solche Straftaten begehen 
werden, 

5.  zur vorbeugenden Bekämpfung der 
grenzüberschreitenden Kriminalität, 

6.  zur Verhinderung von Straftaten an Kri-
minalitätsschwerpunkten bei Vorliegen 
entsprechender dokumentierter Lageer-
kenntnisse. 

Der dauerhafte und flächendeckende Einsatz 
der technischen Mittel nach Satz 1 ist unzuläs-
sig. Der Einsatz technischer Mittel nach Satz 1 
ist zeitlich und örtlich zu begrenzen, insbeson-
dere im Falle von 

1.  Satz 1 Nr. 2 auf Stichproben; Nummer 4 
bleibt unberührt, 

2.  Satz 1 Nr. 3 auf Stichproben, 
3.  Satz 1 Nr. 4 auf die räumliche Nähe zur 

Veranstaltung, 
4.  Satz 1 Nr. 5 auf Maßnahmen im Grenzge-

biet zur Republik Polen und zur Tsche-
chischen Republik bis zu einer Tiefe von 
30 Kilometern sowie auf Bundesfernstra-
ßen; Maßnahmen auf anderen Straßen 
von erheblicher Bedeutung für die 
grenzüberschreitende Kriminalität sind 
nur bei Vorliegen entsprechender doku-
mentierter Lageerkenntnisse zulässig. 

Die automatisierte Kennzeichenerkennung er-
folgt offen, es sei denn, eine verdeckte Maß-
nahme ist zur Zweckerreichung zwingend er-
forderlich. In den Fällen des Satzes 1 Nr. 1 
und 4 darf ein Abgleich nur mit den diesen 
Zweckbestimmungen dienenden Dateien, in 
den anderen Fällen auch mit der Sachfahn-
dungsdatei im Informationssystem der Polizei 
(INPOL) sowie im Nationalen Schengener In-
formationssystem erfolgen. Liegt für das voll-
ständig erfasste Kraftfahrzeugkennzeichen 
keine Datenübereinstimmung vor, sind die er-
fassten Daten sofort, technisch spurenlos, 
anonym und ohne die Möglichkeit, einen Per-
sonenbezug herzustellen, automatisiert zu lö-
schen. 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 21 Platzverweis, Aufenthaltsverbot,  
Wohnungsverweisung 

(1)-(2) ... 
(3) Die Polizei kann eine Person für bis zu 

7 Tage aus einer Wohnung und dem unmittelbar 
angrenzenden Bereich verweisen und ihr die 
Rückkehr in diesen Bereich untersagen, wenn dies 
zur Abwehr einer von dieser Person ausgehenden 
gegenwärtigen Gefahr für Leib, Leben oder Frei-
heit von Bewohnern derselben Wohnung erforder-
lich ist. 
 
§ 22 Gewahrsam 

(1) Die Polizei kann eine Person in Gewahrsam 
nehmen, wenn 

1.-3. ... 
4.  dies unerlässlich ist, um einen Platzverweis 

oder ein Aufenthaltsverbot nach § 21 durch-
zusetzen. 

 
(2)-(7) ... 
(8) Für die Entscheidung nach Absatz 7 ist, so-

lange die Maßnahme andauert, das Amtsgericht 
zuständig, in dessen Bezirk eine Person in Ge-
wahrsam genommen worden ist. Für das Verfah-
ren gelten insoweit die Vorschriften des Gesetzes 
über das gerichtliche Verfahren bei Freiheitsent-
ziehungen vom 29. Juni 1956 (BGBl. I S. 599, 
BGBl. III 316-1), zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 26. August 1998 (BGBl. I  
S. 2461, 2468), in der jeweils geltenden Fassung. 
 
 

(2) Bei Datenübereinstimmung für das er-
fasste Kraftfahrzeugkennzeichen kann der Po-
lizeivollzugsdienst das betreffende Kraftfahr-
zeug anhalten und die Identität der Insassen 
feststellen. § 19 Abs. 2 Satz 2 und 3 gilt ent-
sprechend. Maßnahmen nach § 38 Abs. 1 Nr. 4 
sind unzulässig. Die Zusammenführung von 
Daten zu Bewegungsbildern ist unzulässig. 

(3) Sobald eine Maßnahme nach Absatz 2 er-
folgt ist oder nicht mehr erfolgen kann, sind die 
nach Absatz 1 erfassten Daten sofort zu lö-
schen. 

(4) Maßnahmen nach Absatz 1 dürfen nur 
durch den Leiter einer Polizeidirektion, der 
Landespolizeidirektion Zentrale Dienste oder 
des Landeskriminalamtes angeordnet werden. 
Dieser kann die Anordnungsbefugnis auf einen 
Bediensteten der zuständigen Polizeidienst-
stelle übertragen. 

(5) Der Staatsminister des Innern berichtet 
dem Landtag jährlich über die Anzahl der Eins-
ätze technischer Mittel nach Absatz 1 und de-
ren Ergebnisse. 
 
§ 21 Platzverweis, Aufenthaltsverbot,  
Wohnungsverweisung 

(1)-(2) (unverändert) 
(3) Die Polizei kann eine Person für bis zu zwei 

Wochen aus einer Wohnung und dem unmittelbar 
angrenzenden Bereich verweisen und ihr die 
Rückkehr in diesen Bereich untersagen, wenn dies 
zur Abwehr einer von dieser Person ausgehenden 
gegenwärtigen Gefahr für Leib, Leben oder Frei-
heit von Bewohnern derselben Wohnung erforder-
lich ist. 
 
§ 22 Gewahrsam 

(1) Die Polizei kann eine Person in Gewahrsam 
nehmen, wenn 

1.-3. (unverändert) 
4.  dies unerlässlich ist, um einen Platzverweis, 

ein Aufenthaltsverbot oder eine Woh-
nungseinweisung nach § 21 durchzuset-
zen. 

(2)-(7) (unverändert) 
(8) Für die Entscheidung nach Absatz 7 ist, so-

lange die Maßnahme andauert, das Amtsgericht 
zuständig, in dessen Bezirk eine Person in Ge-
wahrsam genommen worden ist. Für das Verfah-
ren gelten insoweit die Vorschriften des Buches 1 
und 7 des Gesetzes über das Verfahren in Fa-
miliensachen und in den Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) vom  
17. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2586, 2587), zu-
letzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 22. Dezember 2010 (BGBl. I S. 2255, 2257). 
 



 

 
 

§ 25 Betreten und Durchsuchung von  
Wohnungen 

(1) Die Polizei kann eine Wohnung ohne Einwil-
ligung des Inhabers nur betreten, wenn dies zum 
Schutz eines Einzelnen oder des Gemeinwesens 
gegen dringende Gefahren für die öffentliche Si-
cherheit oder Ordnung erforderlich ist. Während 
der Nachtzeit ist das Betreten nur zur Abwehr ei-
ner gemeinen Gefahr oder einer Lebensgefahr 
oder schweren Gesundheitsgefahr für einzelne 
Personen zulässig. Betriebs- und Geschäftsräume 
dürfen zur Erfüllung einer polizeilichen Aufgabe 
während der Betriebs- und Geschäftszeit, im Übri-
gen nach Maßgabe der Sätze 1 und 2 betreten 
werden. 

(2) Die Polizei kann eine Wohnung nur durch-
suchen, wenn 

1.  Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass 
sich eine Person in der Wohnung befindet, 
die 
a) in Gewahrsam genommen werden darf, 
b)  widerrechtlich festgehalten wird oder 
c)  infolge Hilflosigkeit an Leib oder Leben 

gefährdet ist, oder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass 

sich eine Sache in der Wohnung befindet, 
die sichergestellt oder beschlagnahmt wer-
den darf. 

(3)-(4) ... 
(5) Außer bei Gefahr im Verzug darf die Durch-

suchung einer Wohnung nur durch das Amtsge-
richt angeordnet werden, in dessen Bezirk die 
Durchsuchung vorgenommen werden soll. Für das 
Verfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes 
über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichts-
barkeit entsprechend. Die Entscheidung des Ge-
richts kann ohne vorherige Anhörung des Betroffe-
nen ergehen und bedarf zu ihrer Wirksamkeit nicht 
der Bekanntmachung an ihn. Gegen die Entschei-

§ 25 Betreten und Durchsuchung von  
Wohnungen 

(1) Die Polizei kann eine Wohnung ohne Einwil-
ligung des Inhabers betreten, wenn dies zum 
Schutz eines Einzelnen oder des Gemeinwesens 
gegen dringende Gefahren für die öffentliche Si-
cherheit oder Ordnung erforderlich ist. Während 
der Nachtzeit ist das Betreten zur Abwehr einer 
gemeinen Gefahr oder einer Lebensgefahr oder 
schweren Gesundheitsgefahr für einzelne Perso-
nen zulässig. Betriebs- und Geschäftsräume dür-
fen zur Erfüllung einer polizeilichen Aufgabe wäh-
rend der Betriebs- und Geschäftszeit, im Übrigen 
nach Maßgabe der Sätze 1 und 2 betreten werden. 

 
(2) Die Polizei kann eine Wohnung durchsu-

chen, 
1.  wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, 

dass sich eine Person in der Wohnung be-
findet, die 
a) in Gewahrsam genommen werden darf, 
b)  widerrechtlich festgehalten wird oder 
c)  infolge Hilflosigkeit an Leib oder Leben 

gefährdet ist, 
2. um eine mutmaßlich widerrechtlich fest-

gehaltene Person aufzufinden, wenn ein 
Wohnungsinhaber wegen einer Straftat 
gegen das Leben, die Freiheit oder die 
sexuelle Selbstbestimmung verurteilt 
wurde, soweit wegen der Straftat noch 
eine Eintragung im Bundeszentralregis-
ter vorhanden ist, und Tatsachen die An-
nahme rechtfertigen, dass ein über die 
räumliche Nähe zum Wohnort hinausge-
hender Bezug zwischen der Verurteilung 
des Wohnungsinhabers und dem Ver-
schwinden der betreffenden Person be-
steht; das Gleiche gilt, wenn der Woh-
nungsinhaber wegen einer solchen Straf-
tat nur deshalb nicht verurteilt worden 
ist, weil seine Schuldunfähigkeit erwie-
sen oder nicht auszuschließen war, oder 

3.  wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, 
dass sich eine Sache in der Wohnung befin-
det, die sichergestellt oder beschlagnahmt 
werden darf. 

(3)-(4) (unverändert) 
(5) Außer bei Gefahr im Verzug darf die Durch-

suchung einer Wohnung nur durch das Amtsge-
richt angeordnet werden, in dessen Bezirk die 
Durchsuchung vorgenommen werden soll. Für das 
Verfahren gelten die Vorschriften des Buches 1 
FamFG entsprechend. Die Entscheidung des Ge-
richts kann ohne vorherige Anhörung des Betroffe-
nen ergehen und bedarf zu ihrer Wirksamkeit nicht 
der Bekanntmachung an ihn. Gegen die Entschei-
dung des Gerichts findet die Beschwerde statt. Die 



 

 
 

dung des Gerichts findet die sofortige Beschwerde 
statt; die Beschwerde hat keine aufschiebende 
Wirkung. 

(6)-(7) ... 
 
§ 35 Anwendungsbereich 

 
Auf die Verarbeitung personenbezogener Da-

ten durch den Polizeivollzugsdienst zur Erfüllung 
seiner Aufgaben nach diesem Gesetz ist das Ge-
setz zum Schutz der informationellen Selbstbe-
stimmung im Freistaat Sachsen (Sächsisches Da-
tenschutzgesetz – SächsDSG) vom 25. August 
2003 (SächsGVBl. S. 330) anzuwenden, soweit 
dieses Gesetz keine abweichenden Regelungen 
trifft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 36 Begriffsbestimmungen 

(1) Straftaten von erheblicher Bedeutung im 
Sinne dieses Gesetzes sind 

1.  Verbrechen, 
2.  Vergehen, die im Einzelfall nach Art und 

Schwere geeignet sind, den Rechtsfrieden 
besonders zu stören, soweit sie 

Beschwerde ist binnen einer Frist von zwei 
Wochen einzulegen; die Beschwerde hat keine 
aufschiebende Wirkung. 

(6)-(7) (unverändert) 
 
§ 35 Anwendungsbereich und  
Begriffsbestimmungen 

(1) Auf die Verarbeitung personenbezogener 
Daten durch den Polizeivollzugsdienst zur Erfül-
lung seiner Aufgaben nach diesem Gesetz ist das 
Gesetz zum Schutz der informationellen Selbstbe-
stimmung im Freistaat Sachsen (Sächsisches Da-
tenschutzgesetz – SächsDSG) vom 25. August 
2003 (SächsGVBl. S. 330), zuletzt geändert 
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 8. Dezember 
2008 (SächsGVBl. S. 940, 941), anzuwenden, 
soweit dieses Gesetz keine abweichenden Rege-
lungen trifft. 

(2) Straftaten von erheblicher Bedeutung im 
Sinne dieses Gesetzes sind 

1.  Verbrechen, 
2.  Vergehen, die im Einzelfall nach Art und 

Schwere geeignet sind, den Rechtsfrie-
den besonders zu stören, soweit sie 
a)  sich gegen das Leben, die Gesundheit 

oder die Freiheit einer oder mehrerer 
Personen richten, 

b)  auf den Gebieten des unerlaubten 
Waffen- oder Betäubungsmittelver-
kehrs, der Geld- oder Wertzeichenfäl-
schung, der Vorteilsannahme oder  
-gewährung, der Bestechlichkeit oder 
Bestechung (§§ 331 bis 335 StGB)  
oder des Staatsschutzes (§§ 74a  
und 120 des Gerichtsverfassungsge-
setzes) begangen werden, 

c)  gewerbs-, gewohnheits-, serien-, ban-
denmäßig oder sonst organisiert be-
gangen werden. 

(3) Kontakt- und Begleitpersonen sind Per-
sonen, die mit anderen Personen, bei denen 
Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie 
Straftaten von erheblicher Bedeutung begehen 
werden, in näherer persönlicher oder geschäft-
licher Beziehung stehen oder zu ihnen über 
einen längeren Zeitraum eine Verbindung un-
terhalten oder eine Verbindung unter konspira-
tiven Umständen hergestellt haben oder pfle-
gen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

a)  sich gegen das Leben, die Gesundheit 
oder die Freiheit einer oder mehrerer 
Personen richten, 

b)  auf den Gebieten des unerlaubten Waf-
fen- oder Betäubungsmittelverkehrs, der 
Geld- oder Wertzeichenfälschung, der 
Vorteilsannahme oder -gewährung, der 
Bestechlichkeit oder Bestechung (§§ 331 
bis 335 StGB) oder des Staatsschutzes 
(§§ 74a und 120 des Gerichtsverfas-
sungsgesetzes) begangen werden, 

c)  gewerbs-, gewohnheits-, serien-, ban-
denmäßig oder sonst organisiert began-
gen werden. 

(2) Besondere Mittel zur Erhebung von Daten 
im Sinne dieses Abschnitts sind 

1.  die voraussichtlich innerhalb eines Monats 
länger als 24 Stunden dauernde oder über 
den Zeitraum eines Monats hinaus stattfin-
dende Observation (längerfristige Observa-
tion), 

2.  der verdeckte Einsatz technischer Mittel zur 
Anfertigung von Bildaufnahmen und  
-aufzeichnungen sowie zum Abhören und 
Aufzeichnen des gesprochenen Wortes, 

3.  der Einsatz eines Polizeibediensteten, der 
unter einer ihm verliehenen, auf Dauer an-
gelegten, veränderten Identität (Legende) 
ermittelt (Verdeckter Ermittler), 

4.  die Ausschreibung einer Person und des 
von ihr benutzten Kraftfahrzeugs zur polizei-
lichen Beobachtung. 

 
§ 37 Grundregeln der Erhebung von Daten 
... 
 
§ 38 Erhebung von Daten bei öffentlichen  
Veranstaltungen, Ansammlungen und  
besonders gefährdeten Objekten 
... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 36 Grundregeln der Erhebung von Daten 
(unverändert) 
 
§ 37 Erhebung von Daten bei öffentlichen  
Veranstaltungen, Ansammlungen und  
besonders gefährdeten Objekten 
(unverändert) 
 
§ 38  Längerfristige Observation, Bild- und  
Tonaufnahmen  und -aufzeichnungen,  
Verdeckte Ermittler  und polizeiliche  
Beobachtung 

(1) Der Polizeivollzugsdienst kann perso-
nenbezogene Daten erheben durch 

1.  eine voraussichtlich innerhalb eines Mo-
nats länger als 24 Stunden dauernde  
oder über den Zeitraum eines Monats 
hinaus stattfindende Observation (län-
gerfristige Observation), 

2.  den verdeckten Einsatz technischer Mit-
tel zur Anfertigung von Bildaufnahmen 
oder -aufzeichnungen außerhalb von 
Wohnungen sowie zum Abhören oder 
Aufzeichnen des außerhalb von Woh-



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nungen nichtöffentlich gesprochenen 
Wortes, 

3.  den Einsatz eines Polizeibediensteten, 
der unter einer ihm verliehenen, auf Dau-
er angelegten, veränderten Identität (Le-
gende) ermittelt (Verdeckter Ermittler), 

4.  die Ausschreibung einer Person und des 
von ihr benutzten Kraftfahrzeugs zur po-
lizeilichen Beobachtung. 

(2) Personenbezogene Daten dürfen durch 
Maßnahmen nach Absatz 1 nur erhoben wer-
den 

1.  über die für eine Gefahr Verantwortlichen 
und unter den Voraussetzungen des § 7 
über Personen, die für die Gefahr nicht 
verantwortlich sind, wenn dies zur Ab-
wehr einer im einzelnen Falle bestehen-
den Gefahr für den Bestand oder die Si-
cherheit des Bundes oder eines Landes 
oder für Leben, Gesundheit oder Freiheit 
einer Person oder zur Abwehr einer ge-
genwärtigen Gefahr für bedeutende 
Sach- oder Vermögenswerte erforderlich 
ist und wenn die Erfüllung der polizeili-
chen Aufgaben auf andere Weise gefähr-
det oder erheblich erschwert würde, 

2.  über Personen, bei denen Tatsachen die 
Annahme rechtfertigen, dass sie Strafta-
ten von erheblicher Bedeutung begehen 
werden, 

3.  über Kontakt- und Begleitpersonen der in 
Nummer 2 genannten Personen; die Da-
tenerhebung darf nur zur Gewinnung von 
Hinweisen bezüglich der angenommenen 
Straftaten erfolgen und muss zu deren 
Verhinderung zwingend erforderlich sein. 

Die Maßnahmen dürfen auch durchgeführt 
werden, wenn Dritte unvermeidbar betroffen 
werden. Unter den Voraussetzungen des Sat-
zes 1 kann der Polizeivollzugsdienst die durch 
die Maßnahme erlangten personenbezogenen 
Daten in Akten oder Dateien speichern. 

(3) § 41 Abs. 6 und 7 gilt entsprechend. 
(4) Die Maßnahmen nach Absatz 1 Nr. 1 

und 4 dürfen nur durch den Leiter des Landes-
kriminalamtes, der Landespolizeidirektion 
Zentrale Dienste oder einer Polizeidirektion 
angeordnet werden; dieser kann die Anord-
nungsbefugnis auf einen Bediensteten der zu-
ständigen Polizeidienststelle übertragen. Die 
Maßnahmen nach Absatz 1 Nr. 2 und 3 bedür-
fen der richterlichen Anordnung. Bei Gefahr im 
Verzug kann die Maßnahme auch durch den 
Leiter des Landeskriminalamtes, der Landes-
polizeidirektion Zentrale Dienste oder einer 
Polizeidirektion angeordnet werden. Dessen 
Anordnung tritt außer Kraft, wenn sie nicht 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

innerhalb von drei Tagen richterlich bestätigt 
wird; die Bestätigung ist unverzüglich zu bean-
tragen. Wird der Antrag rechtskräftig abge-
lehnt, dürfen die zuvor erhobenen Daten nicht 
verwertet werden; sie sind unverzüglich zu 
löschen. 

(5) Sofern das technische Mittel nach Ab-
satz 1 Nr. 2 ausschließlich zum Schutz der bei 
einem Einsatz tätigen Personen eingesetzt 
wird, tritt die Anordnung durch eine der in Ab-
satz 4 Satz 1 genannten Personen an die Stelle 
der richterlichen Anordnung. Eine anderweitige 
Verwertung der hierbei erlangten Erkenntnisse 
ist unter den Voraussetzungen des Absat-
zes 11 zulässig, wenn vor der Verwertung die 
Rechtmäßigkeit der Maßnahme richterlich fest-
gestellt wurde; bei Gefahr im Verzug ist die 
richterliche Entscheidung unverzüglich nach-
zuholen. 

(6) Die Anordnung muss schriftlich begrün-
det werden und ist zu befristen. Die Verlänge-
rung der Maßnahme bedarf einer erneuten An-
ordnung. 

(7) Soweit der Einsatz technischer Mittel 
nach Absatz 1 Nr. 2 richterlich angeordnet ist, 
können Gegenstände, insbesondere Fahrzeu-
ge, zur Durchführung der Maßnahme vorüber-
gehend in polizeiliche Obhut genommen, ver-
ändert oder an einen anderen Ort verbracht 
werden. § 26 Abs. 3 und 4 findet entsprechende 
Anwendung. 

(8) Die Betroffenen sind nach Abschluss der 
Maßnahme hierüber durch den Polizeivoll-
zugsdienst unverzüglich zu unterrichten, so-
bald dies ohne Gefahr für Leben, Gesundheit 
und Freiheit einer Person und ohne Gefähr-
dung des Zwecks der Datenerhebung erfolgen 
kann. Ist wegen desselben Sachverhalts ein 
strafrechtliches Ermittlungsverfahren gegen 
den Betroffenen eingeleitet worden, ist die Un-
terrichtung in Abstimmung mit der Staatsan-
waltschaft nachzuholen, sobald dies ohne Ge-
fährdung des Zwecks des Ermittlungsverfah-
rens möglich ist. Im Falle des Absatzes 1 Nr. 3 
sind auch die Personen zu unterrichten, deren 
nicht allgemein zugängliche Wohnung der Ver-
deckte Ermittler betreten hat. Erfolgt die Unter-
richtung nicht innerhalb von sechs Monaten 
nach Beendigung der Maßnahme, bedarf die 
weitere Zurückstellung der Unterrichtung der 
richterlichen Zustimmung. Entsprechendes gilt 
vorbehaltlich einer anderen richterlichen Ent-
scheidung nach Ablauf von jeweils sechs wei-
teren Monaten. Eine Unterrichtung kann bei 
Betroffenen, gegen die sich die Maßnahme 
nicht gerichtet hat, mit richterlicher Zustim-
mung auf Dauer unterbleiben, wenn 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  überwiegende Interessen eines anderen 
Betroffenen entgegenstehen oder 

2.  deren Identität oder Aufenthaltsort nur 
mit unverhältnismäßigem Aufwand ermit-
telt werden kann. 

(9) Die durch die Maßnahme erlangten per-
sonenbezogenen Daten sind dergestalt zu 
kennzeichnen, dass jederzeit erkennbar bleibt, 
aus welchen Eingriffen sie stammen. Nach ei-
ner Übermittlung dieser Daten ist die Kenn-
zeichnung durch die Empfänger aufrechtzuer-
halten. 

(10) Sind die durch die Maßnahme erlangten 
personenbezogenen Daten zur Abwehr der 
Gefahr oder zur Verhinderung der angenom-
menen Straftaten und zu den in Absatz 11 ge-
nannten Zwecken nicht mehr erforderlich, sind 
sie unverzüglich zu löschen, es sei denn, sie 
werden zur Unterrichtung der Betroffenen oder 
für eine gerichtliche Überprüfung noch benö-
tigt. Bild- und Tonaufnahmen oder  
-aufzeichnungen, die ausschließlich Personen 
betreffen, gegen die sich die Datenerhebungen 
nicht richten, sind unverzüglich zu löschen, 
soweit sie nicht zur Verfolgung von Straftaten 
von erheblicher Bedeutung erforderlich sind. 
Die Löschung ist zu dokumentieren. Soweit die 
Löschung zur Unterrichtung der Betroffenen 
und für eine gerichtliche Überprüfung zurück-
gestellt ist, sind die Daten zu sperren; sie dür-
fen nur zu diesem Zweck verwendet werden. Im 
Falle der Unterrichtung der Betroffenen sind 
die Daten zu löschen, wenn ein Betroffener 
nicht innerhalb eines Monats nach seiner Un-
terrichtung einen Rechtsbehelf gegen eine 
Entscheidung des Polizeivollzugsdienstes, 
eine richterliche Entscheidung oder die Art und 
Weise des Vollzugs eingelegt hat. Bei der Un-
terrichtung sind den Betroffenen die Entschei-
dungen des Polizeivollzugsdienstes und die 
richterlichen Entscheidungen bekannt zu ge-
ben und es ist auf die Frist nach Satz 5 hinzu-
weisen. Sofern ein Betroffener einen Rechts-
behelf eingelegt hat, sind die Daten nach dem 
rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens zu 
löschen. 

(11) Die durch die Maßnahme erlangten per-
sonenbezogenen Daten dürfen für andere Zwe-
cke verwertet werden, wenn dies erforderlich 
ist 

1.  zur Abwehr einer in Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 
genannten Gefahr oder zur Verhinderung 
von Straftaten von erheblicher Bedeu-
tung oder 

2.  zur Aufklärung einer Straftat oder zur 
Ermittlung des Aufenthalts des Beschul-
digten einer Straftat, soweit die Daten 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 39 Einsatz besonderer Mittel zur Erhebung  
von Daten 

(1) Der Polizeivollzugsdienst kann personenbe-
zogene Daten durch den Einsatz besonderer Mittel 
erheben 

1.  über die für eine Gefahr Verantwortlichen 
und unter den Voraussetzungen des § 7 
über die dort genannten Personen, wenn 
dies zur Abwehr einer gegenwärtigen Ge-
fahr für den Bestand oder die Sicherheit des 
Bundes oder eines Landes oder für Leben, 
Gesundheit oder Freiheit einer Person oder 
für bedeutende fremde Sach- oder Vermö-
genswerte erforderlich ist, 

2.  über Personen, bei denen Tatsachen die 
Annahme rechtfertigen, dass sie Straftaten 
von erheblicher Bedeutung (§ 36 Abs. 1) 
begehen werden, 

3.  über Personen, die zu den in Nummer 2 ge-
nannten Personen in näherer persönlicher 
oder geschäftlicher Beziehung stehen oder 
zu ihnen über einen längeren Zeitraum eine 
Verbindung unterhalten oder eine Verbin-
dung unter konspirativen Umständen herge-
stellt haben oder pflegen (Kontakt- oder Be-
gleitpersonen). Die Datenerhebung ist inso-
weit beschränkt auf die Gewinnung von 

nach der Strafprozessordnung mit den 
Mitteln hätten erhoben werden dürfen, 
mit denen sie zulässigerweise erhoben 
worden sind. 

Die Zweckänderung ist zu dokumentieren. 
(12) Für das Verfahren gelten die Vorschrif-

ten des Buches 1 FamFG entsprechend. Für 
eine richterliche Anordnung oder Bestätigung 
ist das Amtsgericht zuständig, in dessen Be-
zirk die Maßnahme überwiegend durchgeführt 
werden soll; für die anderen richterlichen Ent-
scheidungen ist das Amtsgericht zuständig, in 
dessen Bezirk die Maßnahme überwiegend 
durchgeführt wurde. Die Entscheidungen des 
Gerichts können ohne vorherige Anhörung der 
Betroffenen ergehen; sie bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit nicht der Bekanntmachung an die 
Betroffenen. Gegen die Ablehnung der Zu-
stimmung zu der Zurückstellung der Unterrich-
tung oder zu dem dauerhaften Unterbleiben der 
Unterrichtung findet die Beschwerde statt. Die 
Beschwerde ist binnen einer Frist von zwei 
Wochen einzulegen; die Unterrichtung darf bis 
zur Rechtskraft der richterlichen Entscheidung 
vorläufig unterbleiben. 

(13) Der Staatsminister des Innern erstattet 
dem Landtag jährlich Bericht über abgeschlos-
sene Maßnahmen nach Absatz 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Hinweisen bezüglich der angenommenen 
Straftaten und muss zu deren vorbeugender 
Bekämpfung zwingend erforderlich sein. 

(2) Die Datenerhebung mit besonderen Mitteln 
ist unzulässig, soweit sie in ein geschütztes Ver-
trauensverhältnis eingreifen würde. § 37 Abs. 5 
Satz 5 bleibt unberührt. 

(3) Die Anordnung des Einsatzes besonderer 
Mittel muss schriftlich begründet werden und ist zu 
befristen. Die Verlängerung der Maßnahme bedarf 
einer erneuten Anordnung. 

(4) Soweit nicht durch Rechtsvorschrift eine an-
dere Zuständigkeit bestimmt wird, erfolgt die An-
ordnung in den Fällen des § 36 Abs. 2 Nr. 1 und 4 
durch den Leiter des Landeskriminalamtes, der 
Landespolizeidirektion Zentrale Dienste oder einer 
Polizeidirektion; diese können die Anordnungsbe-
fugnis auf eine von ihnen beauftragte Person über-
tragen. In den Fällen des § 36 Abs. 2 Nr. 2 und 3 
erfolgt die Anordnung durch das Amtsgericht, in 
dessen Bezirk die Maßnahme überwiegend durch-
geführt werden soll. § 25 Abs. 5 Satz 2 bis 4 gilt 
entsprechend. Bei Gefahr im Verzug kann die 
Maßnahme auch durch eine der in Satz 1 genann-
ten Personen angeordnet werden. Deren Anord-
nung tritt außer Kraft, wenn sie nicht binnen drei 
Tagen durch das Amtsgericht bestätigt wird; die 
Bestätigung ist unverzüglich zu beantragen. Lehnt 
das Gericht den Antrag unanfechtbar ab, dürfen 
die zuvor erhobenen Daten nicht verwertet wer-
den; sie sind unverzüglich zu löschen. 

(5) Sofern das besondere Mittel im Sinne des  
§ 36 Abs. 2 Nr. 2 ausschließlich zum Schutz der 
bei einem polizeilichen Einsatz tätigen Personen 
eingesetzt wird, tritt die Anordnung durch eine der 
in Absatz 4 Satz 1 genannten Personen an die 
Stelle der richterlichen Anordnung. Aufzeichnun-
gen sind unverzüglich, spätestens jedoch zwei 
Monate nach Beendigung des Einsatzes zu lö-
schen, es sei denn, sie sind zur Verfolgung von 
Straftaten gegen Leben, Gesundheit oder Freiheit 
einer bei dem Einsatz tätigen Person erforderlich. 
Die Verwertung der Aufzeichnungen ist nur zuläs-
sig, wenn das Amtsgericht zuvor die Rechtmäßig-
keit der Maßnahme festgestellt hat; bei Gefahr im 
Verzug ist die richterliche Entscheidung unverzüg-
lich nachzuholen. 

(6) Soweit der Einsatz besonderer Mittel im 
Sinne des § 36 Abs. 2 Nr. 2 richterlich angeordnet 
ist, können Gegenstände, insbesondere Fahrzeu-
ge, zur Durchführung der Maßnahme vorüberge-
hend in polizeiliche Obhut genommen, verändert 
oder an einen anderen Ort verbracht werden. § 26 
Abs. 3 und 4 findet entsprechende Anwendung. 

(7) Daten dürfen auch dann nach Absatz 1 er-
hoben werden, wenn Dritte unvermeidbar betroffen 
werden. Bild- und Tonaufnahmen oder  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

-aufzeichnungen, die ausschließlich Personen 
betreffen, gegen die sich die Datenerhebungen 
nicht richten, sind unverzüglich zu löschen oder zu 
vernichten, soweit sie nicht zur Verfolgung von 
Straftaten von erheblicher Bedeutung (§ 36 Abs. 1) 
erforderlich sind. 

(8) Die Betroffenen sind nach Abschluss der 
Maßnahme hierüber durch den Polizeivollzugs-
dienst unverzüglich zu unterrichten, sobald dies 
ohne Gefahr für Leben, Gesundheit oder Freiheit 
einer Person oder ohne Gefährdung des Zwecks 
der Datenerhebung erfolgen kann. Im Fall des § 36 
Abs. 2 Nr. 3 sind auch die Personen zu unterrich-
ten, deren nicht allgemein zugängliche Wohnung 
der Verdeckte Ermittler betreten hat. 

(9) Eine Unterrichtung unterbleibt, wenn wegen 
des auslösenden Sachverhalts ein strafrechtliches 
Ermittlungsverfahren gegen den Betroffenen ein-
geleitet und Akteneinsicht gewährt worden ist. Im 
Fall des § 36 Abs. 2 Nr. 3 unterbleibt die Unterrich-
tung auch, soweit sie nicht ohne Gefährdung von 
Leib oder Leben des Verdeckten Ermittlers ge-
schehen kann. 

(10) Der Staatsminister des Innern erstattet 
dem Sächsischen Landtag jährlich Bericht über 
abgeschlossene Maßnahmen unter Einsatz be-
sonderer Mittel nach § 36 Abs. 2. 
 
§ 40 Erhebung von Daten in oder aus  
Wohnungen 

(1) Der Polizeivollzugsdienst kann durch den 
Einsatz besonderer Mittel im Sinne des § 36  
Abs. 2 Nr. 2 in oder aus Wohnungen personenbe-
zogene Daten über die für eine Gefahr Verantwort-
lichen und unter den Voraussetzungen des § 7 
über die dort genannten Personen erheben, wenn 
dies zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für 
den Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder 
eines Landes oder für Leben, Gesundheit oder 
Freiheit einer Person oder für bedeutende fremde 
Sach- oder Vermögenswerte erforderlich ist. In 
oder aus Wohnungen von Personen, die für die 
Gefahr nicht verantwortlich sind, ist die Datener-
hebung nur unter den Voraussetzungen des § 7 
zulässig. 

(2) Der Polizeivollzugsdienst kann Wohnungen 
der für eine Gefahr Verantwortlichen und unter den 
Voraussetzungen des § 7 Wohnungen der dort 
genannten Personen betreten, wenn dies erforder-
lich ist, um die technischen Voraussetzungen des 
Einsatzes besonderer Mittel im Sinne des § 36 
Abs. 2 Nr. 2 zu schaffen. 
 
§ 41 Verdeckte Ermittler 
 
... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 39 Besondere Bestimmungen über den  
Einsatz Verdeckter Ermittler 
(unverändert) 
 



 

 
 

§ 42 Polizeiliche Beobachtung 
 
(1) Beim Antreffen einer zur polizeilichen Be-

obachtung ausgeschriebenen Person oder des von 
ihr benutzten Kraftfahrzeugs können Erkenntnisse 
über das Antreffen sowie über gemeinsam mit der 
ausgeschriebenen Person angetroffene Personen 
oder Insassen des Kraftfahrzeugs sowie über mit-
geführte Sachen an die ausschreibende Polizei-
dienststelle übermittelt werden. Daten über nicht 
zur polizeilichen Beobachtung ausgeschriebene 
Personen dürfen nur gespeichert werden, soweit 
es sich um Kontakt- oder Begleitpersonen im Sin-
ne des § 39 Abs. 1 Nr. 3 handelt. Diese Einschät-
zung ist aktenkundig zu machen. 

 
(2) ... 
(3) Zur polizeilichen Beobachtung können auch 

solche Personen ausgeschrieben werden, die eine 
Straftat von erheblicher Bedeutung (§ 36 Abs. 1) 
begangen haben, wenn die aufgrund von Tatsa-
chen vorgenommene Gesamtwürdigung der Per-
son erwarten lässt, dass diese auch künftig Straf-
taten von erheblicher Bedeutung (§ 36 Abs. 1) 
begehen wird. Die Ausschreibung zur polizeilichen 
Beobachtung gemäß Satz 1 ist nur zulässig, so-
lange nicht ein Verwertungsverbot gemäß § 51 
Abs. 1 des Bundeszentralregistergesetzes besteht. 

(4) ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 40 Besondere Bestimmungen zur  
polizeilichen Beobachtung 

(1) Beim Antreffen einer zur polizeilichen Be-
obachtung ausgeschriebenen Person oder des von 
ihr benutzten Kraftfahrzeugs können Erkenntnisse 
über das Antreffen sowie über gemeinsam mit der 
ausgeschriebenen Person angetroffene Personen 
oder Insassen des Kraftfahrzeugs sowie über mit-
geführte Sachen an die ausschreibende Polizei-
dienststelle übermittelt werden. Daten über nicht 
zur polizeilichen Beobachtung ausgeschriebene 
Personen dürfen nur gespeichert werden, soweit 
es sich um Kontakt- und Begleitpersonen der in  
§ 38 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 genannten Personen 
handelt. Diese Einschätzung ist aktenkundig zu 
machen. 

(2) (unverändert) 
(3) Zur polizeilichen Beobachtung können auch 

solche Personen ausgeschrieben werden, die eine 
Straftat von erheblicher Bedeutung begangen ha-
ben, wenn die aufgrund von Tatsachen vorge-
nommene Gesamtwürdigung der Person erwarten 
lässt, dass diese auch künftig Straftaten von er-
heblicher Bedeutung (§ 36 Abs. 1) begehen wird. 
Die Ausschreibung zur polizeilichen Beobachtung 
gemäß Satz 1 ist nur zulässig, solange nicht ein 
Verwertungsverbot gemäß § 51 Abs. 1 des Bun-
deszentralregistergesetzes besteht. 

(4) (unverändert) 
 
§ 41  Einsatz technischer Mittel zur  
Datenerhebung in oder aus Wohnungen 

(1) Der Polizeivollzugsdienst kann durch 
den verdeckten Einsatz technischer Mittel in 
oder aus Wohnungen personenbezogene Da-
ten über die für eine Gefahr Verantwortlichen 
und unter den Voraussetzungen des § 7 über 
Personen, die für die Gefahr nicht verantwort-
lich sind, erheben und aufzeichnen, wenn dies 
zur Abwehr einer dringenden Gefahr für den 
Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder 
eines Landes oder für Leben, Gesundheit oder 
Freiheit einer Person oder für bedeutende 
Sach- oder Vermögenswerte erforderlich ist 
und wenn die Erfüllung der polizeilichen Auf-
gaben auf andere Weise gefährdet oder erheb-
lich erschwert werden würde. Die Maßnahme 
darf nur in oder aus Wohnungen der für die 
Gefahr Verantwortlichen und unter den Vo-
raussetzungen des § 7 in oder aus Wohnungen 
von Personen, die für die Gefahr nicht verant-
wortlich sind, durchgeführt werden. Die Maß-
nahme darf auch durchgeführt werden, wenn 
Dritte unvermeidbar betroffen werden. 

(2) Der Polizeivollzugsdienst kann Wohnun-
gen der für eine Gefahr Verantwortlichen und 
unter den Voraussetzungen des § 7 Wohnun-



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gen von Personen, die für die Gefahr nicht ver-
antwortlich sind, betreten, wenn dies erforder-
lich ist, um die technischen Voraussetzungen 
für die Maßnahme zu schaffen. 

(3) Die Maßnahme bedarf der richterlichen 
Anordnung. Bei Gefahr im Verzug kann die 
Maßnahme auch durch den Leiter des Landes-
kriminalamtes, der Landespolizeidirektion 
Zentrale Dienste oder einer Polizeidirektion 
angeordnet werden. Deren Anordnung tritt au-
ßer Kraft, wenn sie nicht unverzüglich, spätes-
tens nach drei Tagen richterlich bestätigt wird; 
die Bestätigung ist unverzüglich zu beantra-
gen. Wird der Antrag rechtskräftig abgelehnt, 
dürfen die zuvor erhobenen Daten nicht ver-
wertet werden; sie sind unverzüglich zu lö-
schen. 

(4) Sind technische Mittel ausschließlich 
zum Schutz der bei einem Einsatz in Wohnun-
gen tätigen Personen vorgesehen, kann die 
Maßnahme durch eine der in Absatz 3 Satz 2 
genannten Personen angeordnet werden. Eine 
anderweitige Verwertung der hierbei erlangten 
Erkenntnisse ist unter den Voraussetzungen 
des Absatzes 11 zulässig, wenn vor der Ver-
wertung die Rechtmäßigkeit der Maßnahme 
richterlich festgestellt wurde; bei Gefahr im 
Verzug ist die richterliche Entscheidung unver-
züglich nachzuholen. 

(5) In der Anordnung sind anzugeben: 
1.  Name und Anschrift der Personen, gegen 

die sich die Maßnahme richtet, soweit 
bekannt, 

2.  die zu überwachende Wohnung oder die 
zu überwachenden Wohnräume, 

3.  Art, Dauer und Umfang der Maßnahme. 
Die Anordnung einer Maßnahme ist schriftlich 
zu begründen und auf höchstens einen Monat 
zu befristen. Durch erneute Anordnung kann 
die Maßnahme jeweils um nicht mehr als einen 
Monat verlängert werden. 

(6) Die Maßnahme ist unzulässig und hat zu 
unterbleiben, soweit tatsächliche Anhaltspunk-
te bestehen, dass 

1. der Kernbereich privater Lebensgestal-
tung betroffen ist oder 

2.  in ein durch Berufsgeheimnisse ge-
schütztes Vertrauensverhältnis im Sinne 
der §§ 53 und 53a StPO eingegriffen wird. 

Anhaltspunkte für eine Berührung des Kernbe-
reichs privater Lebensgestaltung können sich 
insbesondere aus der Art der zu überwachen-
den Räumlichkeiten und dem Verhältnis der zu 
überwachenden Personen zueinander ergeben. 
Gespräche über Gefahren im Sinne des § 3 
Abs. 1 gehören nicht zu dem Kernbereich pri-
vater Lebensgestaltung. Betriebs- und Ge-



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

schäftsräume sind in der Regel nicht dem 
Kernbereich privater Lebensgestaltung zuzu-
rechnen. 

(7) Die Erhebung, Aufzeichnung und Aus-
wertung aufgezeichneter Daten sind unverzüg-
lich und so lange wie erforderlich zu unterbre-
chen, soweit unerwartet Daten betroffen sind, 
bei denen eine Erhebung nach Absatz 6 unzu-
lässig wäre. Solche Daten dürfen nicht verwer-
tet werden; Aufzeichnungen sind unverzüglich 
zu löschen. Die Tatsache der Erhebung und 
Aufzeichnung solcher Daten und ihrer Lö-
schung ist zu dokumentieren. Soweit ein Ver-
wertungsverbot nach Satz 2 in Betracht kommt, 
hat der Polizeivollzugsdienst vor einer Verwer-
tung der erlangten Erkenntnisse unverzüglich 
eine richterliche Entscheidung über deren Zu-
lässigkeit herbeizuführen. 

(8) Die Betroffenen sind von der Maßnahme 
zu unterrichten, sobald dies ohne Gefahr für 
Leben, Gesundheit und Freiheit einer Person 
und ohne Gefährdung des Zwecks der Daten-
erhebung erfolgen kann. Ist wegen desselben 
Sachverhalts ein strafrechtliches Ermittlungs-
verfahren gegen den Betroffenen eingeleitet 
worden, ist die Unterrichtung in Abstimmung 
mit der Staatsanwaltschaft nachzuholen, so-
bald dies ohne Gefährdung des Zwecks des 
Ermittlungsverfahrens möglich ist. Erfolgt die 
Unterrichtung nicht innerhalb von sechs Mona-
ten nach Beendigung der Maßnahme, bedarf 
die weitere Zurückstellung der Unterrichtung 
der richterlichen Zustimmung. Entsprechendes 
gilt vorbehaltlich einer anderen richterlichen 
Entscheidung nach Ablauf von jeweils sechs 
weiteren Monaten. Eine Unterrichtung kann bei 
Betroffenen, gegen die sich die Maßnahme 
nicht gerichtet hat, mit richterlicher Zustim-
mung auf Dauer unterbleiben, wenn 

1.  überwiegende Interessen eines anderen 
Betroffenen entgegenstehen oder 

2.  deren Identität oder Aufenthaltsort nur 
mit unverhältnismäßigem Aufwand ermit-
telt werden kann. 

(9) Die durch die Maßnahme erlangten per-
sonenbezogenen Daten sind dergestalt zu 
kennzeichnen, dass jederzeit erkennbar bleibt, 
aus welchen Eingriffen sie stammen. Nach ei-
ner Übermittlung dieser Daten ist die Kenn-
zeichnung durch die Empfänger aufrechtzuer-
halten. 

(10) Die durch die Maßnahme erlangten per-
sonenbezogenen Daten sind unverzüglich zu 
löschen, wenn sie zur Abwehr der Gefahr und 
zu den in Absatz 11 genannten Zwecken nicht 
mehr erforderlich sind, es sei denn, sie werden 
zur Unterrichtung der Betroffenen oder für eine 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 43 Speicherung, Veränderung und Nutzung  
von Daten 

(1) ... 
(1a) Daten, die gemäß § 13 Abs. 4 SächsDSG 

gespeichert worden sind, sind nach spätestens 
einem Jahr zu löschen. Sie dürfen nach Anord-
nung durch den Leiter des Landeskriminalamtes 
oder einen von ihm beauftragten Beamten auch 
zum Zweck der Abwehr von Gefahren für Leben, 
Gesundheit oder Freiheit einer Person oder für 
bedeutende fremde Sach- oder Vermögenswerte 
sowie zur vorbeugenden Bekämpfung von Strafta-
ten von erheblicher Bedeutung (§ 36 Abs. 1) ver-
wendet werden. Der Sächsische Datenschutzbe-
auftragte ist unverzüglich zu unterrichten. 

(2)-(6) ... 
 
-- 
 
 
 
 
 

gerichtliche Überprüfung noch benötigt. Die 
Löschung ist zu dokumentieren. Soweit die 
Löschung zur Unterrichtung der Betroffenen 
und für eine gerichtliche Überprüfung zurück-
gestellt ist, sind die Daten zu sperren; sie dür-
fen nur zu diesem Zweck verwendet werden. Im 
Fall der Unterrichtung der Betroffenen sind die 
Daten zu löschen, wenn ein Betroffener nicht 
innerhalb eines Monats nach seiner Unterrich-
tung einen Rechtsbehelf gegen eine Entschei-
dung des Polizeivollzugsdienstes, eine richter-
liche Entscheidung oder die Art und Weise des 
Vollzugs eingelegt hat. Bei der Unterrichtung 
sind den Betroffenen die Entscheidungen des 
Polizeivollzugsdienstes und die richterlichen 
Entscheidungen bekannt zu geben und sie sind 
auf die Frist nach Satz 4 hinzuweisen. Sofern 
ein Betroffener einen Rechtsbehelf eingelegt 
hat, sind die Daten nach dem rechtskräftigen 
Abschluss des Verfahrens zu löschen. 

(11) Die durch die Maßnahme erlangten per-
sonenbezogenen Daten dürfen für andere Zwe-
cke verwertet werden, wenn dies erforderlich 
ist 

1.  zur Abwehr einer in Absatz 1 Satz 1 ge-
nannten Gefahr oder 

2.  zur Aufklärung einer Straftat, aufgrund 
derer eine Maßnahme nach § 100c StPO 
angeordnet werden könnte, oder zur Er-
mittlung des Aufenthalts der einer sol-
chen Straftat beschuldigten Person. 

Die Zweckänderung ist zu dokumentieren. 
(12) § 38 Abs. 12 und 13 gilt entsprechend. 

 
§ 43 Speicherung, Veränderung und Nutzung  
von Daten 

(1) (unverändert) 
(1a) Daten, die gemäß § 13 Abs. 4 SächsDSG 

gespeichert worden sind, sind nach spätestens 
einem Jahr zu löschen. Sie dürfen nach Anord-
nung durch den Leiter des Landeskriminalamtes 
oder einen von ihm beauftragten Beamten auch 
zum Zweck der Abwehr von Gefahren für Leben, 
Gesundheit oder Freiheit einer Person oder für 
bedeutende fremde Sach- oder Vermögenswerte 
sowie zur vorbeugenden Bekämpfung von Strafta-
ten von erheblicher Bedeutung verwendet werden. 
Der Sächsische Datenschutzbeauftragte ist unver-
züglich zu unterrichten. 

(2)-(6) (unverändert) 
 
§ 44  Datenübermittlung zum Zwecke einer  
Zuverlässigkeitsüberprüfung 

(1) Zum Zwecke der Gefahrenabwehr bei be-
sonders gefährdeten Veranstaltungen kann der 
Polizeivollzugsdienst personenbezogene Daten 
an öffentliche und nichtöffentliche Stellen 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 47 Rasterfahndung 

(1) Der Polizeivollzugsdienst kann von öffentli-
chen und nichtöffentlichen Stellen die Übermittlung 
von personenbezogenen Daten bestimmter Perso-
nengruppen aus Dateien zum Zwecke des auto-
matisierten Abgleichs mit anderen Datenbestän-
den verlangen, soweit dies 

1.  zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für 
den Bestand oder die Sicherheit des Bundes 
oder eines Landes oder für Leib, Leben oder 
Freiheit einer Person oder 

2.  zur Verhinderung von Straftaten von erheb-
licher Bedeutung (§ 36 Abs. 1), wenn tat-
sächliche Anhaltspunkte vorliegen, die auf 
eine bestimmte Deliktsart im Sinne von § 36 
Abs. 1 hindeuten, 

erforderlich ist. Rechtsvorschriften über Berufs- 
oder besondere Amtsgeheimnisse bleiben unbe-
rührt. 

(2) Das Übermittlungsersuchen ist auf die in  
§ 18 Abs. 3 genannten und die sonstigen im Ein-
zelfall erforderlichen Daten zu beschränken. Ist ein 
Aussondern der zu übermittelnden Daten nur mit 
unverhältnismäßigem Aufwand möglich, so können 
die weiteren Daten ebenfalls übermittelt werden. 
Eine Verwendung dieser weiteren Daten ist unzu-
lässig. 
 

übermitteln, soweit dies zum Zwecke einer Zu-
verlässigkeitsüberprüfung erforderlich ist, mit 
schriftlicher Einwilligung des Betroffenen er-
folgt und im Hinblick auf den Anlass dieser 
Überprüfung, insbesondere den Zugang des 
Betroffenen zu der Veranstaltung, mit Rück-
sicht auf ein berechtigtes Sicherheitsinteresse 
des Empfängers sowie wegen der Art und des 
Umfanges der Erkenntnisse über den Betroffe-
nen angemessen ist. Die Rückmeldung an eine 
nichtöffentliche Stelle beschränkt sich auf die 
Auskunft zum Vorliegen von Zuverlässigkeits-
bedenken. Der Betroffene ist über den Inhalt 
der Übermittlung zu informieren, soweit dies 
nicht bereits auf andere Weise sichergestellt 
ist. 

(2) Der Empfänger darf die übermittelten Da-
ten nur für den Zweck der Zuverlässigkeits-
überprüfung verarbeiten. Der Polizeivollzugs-
dienst hat den Empfänger schriftlich zu ver-
pflichten, diese Zweckbestimmung einzuhalten. 

(3) Der Sächsische Datenschutzbeauftragte 
ist zu unterrichten, wenn eine Datenübermitt-
lung wegen einer besonders gefährdeten Ver-
anstaltung beabsichtigt ist. 

(4) Der Staatsminister des Innern berichtet 
über die Maßnahmen nach Absatz 1 jährlich 
dem Landtag. 
 
§ 47 Rasterfahndung 

(1) Der Polizeivollzugsdienst kann von öffentli-
chen und nicht-öffentlichen Stellen die Übermitt-
lung von personenbezogenen Daten bestimmter 
Personengruppen aus Dateien zum Zwecke des 
automatisierten Abgleichs mit anderen Datenbe-
ständen verlangen, soweit dies zur Abwehr einer 
konkreten Gefahr für den Bestand oder die Si-
cherheit des Bundes oder eines Landes oder für 
Leib, Leben oder Freiheit einer Person erforderlich 
ist. Rechtsvorschriften über Berufs- oder besonde-
re Amtsgeheimnisse bleiben unberührt. 
 
 
 
 
 
 
 

(2) Das Übermittlungsersuchen ist auf die in 
§ 18 Abs. 3 genannten und die sonstigen im Ein-
zelfall erforderlichen Daten zu beschränken. Ist ein 
Aussondern der zu übermittelnden Daten nur mit 
unverhältnismäßigem Aufwand möglich, so können 
die weiteren Daten ebenfalls übermittelt werden. 
Eine Verwendung dieser weiteren Daten ist unzu-
lässig. 
 



 

 
 

(3) Die Rasterfahndung kann nur durch die in  
§ 39 Abs. 4 Satz 1 genannten Personen mit Zu-
stimmung des Staatsministeriums des Innern an-
geordnet werden. Von der Maßnahme ist der 
Sächsische Datenschutzbeauftragte unverzüglich 
zu unterrichten. Ist der Zweck der Maßnahme er-
reicht oder zeigt sich, dass er nicht erreicht werden 
kann, sind die übermittelten und die im Zusam-
menhang mit der Maßnahme zusätzlich angefalle-
nen Daten zu löschen und die Unterlagen zu ver-
nichten, soweit sie nicht zur Verfolgung von Straf-
taten erforderlich sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) Die Rasterfahndung bedarf der richterli-
chen Anordnung. Bei Gefahr im Verzug kann 
die Maßnahme auch durch den Leiter des Lan-
deskriminalamtes, der Landespolizeidirektion 
Zentrale Dienste oder einer Polizeidirektion mit 
Zustimmung des Sächsischen Staatsministeri-
ums des Innern angeordnet werden. § 38 
Abs. 4 Satz 4 und 5 sowie Abs. 6 gilt entspre-
chend. 

 
 
 
(4) Der Sächsische Datenschutzbeauftragte 

ist von der Maßnahme unverzüglich zu unter-
richten. 

(5) Personen, gegen die nach Abschluss der 
Rasterfahndung weitere Maßnahmen durchge-
führt werden, sind hierüber durch den Polizei-
vollzugsdienst unverzüglich zu unterrichten, 
sobald dies ohne Gefährdung des Zwecks der 
weiteren Datennutzung erfolgen kann. Ist we-
gen desselben Sachverhalts ein strafrechtli-
ches Ermittlungsverfahren gegen den Be-
troffenen eingeleitet worden, ist die Unterrich-
tung in Abstimmung mit der Staatsanwalt-
schaft nachzuholen, sobald dies ohne Gefähr-
dung des Zwecks des Ermittlungsverfahrens 
möglich ist. 

(6) Die übermittelten und die im Zusammen-
hang mit der Maßnahme zusätzlich angefalle-
nen Daten sind unverzüglich zu löschen, so-
weit sie zur Abwehr der Gefahr, zu den in Ab-
satz 7 genannten Zwecken sowie zur Unterrich-
tung der Betroffenen und für eine gerichtliche 
Überprüfung nicht mehr erforderlich sind. Die 
Löschung ist zu dokumentieren. Soweit die 
Löschung zur Unterrichtung der Betroffenen 
und für eine gerichtliche Überprüfung zurück-
gestellt ist, sind die Daten zu sperren; sie dür-
fen nur zu diesem Zweck verwendet werden. Im 
Fall der Unterrichtung der Betroffenen sind die 
Daten zu löschen, wenn ein Betroffener nicht 
innerhalb eines Monats nach seiner Unterrich-
tung einen Rechtsbehelf gegen die Anordnung 
der Maßnahme oder die Art und Weise des 
Vollzugs eingelegt hat. Bei der Unterrichtung 
sind die Betroffenen auf die Frist nach Satz 4 
hinzuweisen. Sofern ein Betroffener einen 
Rechtsbehelf eingelegt hat, sind die Daten 
nach dem rechtskräftigen Abschluss des Ver-
fahrens zu löschen. 

(7) Die durch die Maßnahme erlangten per-
sonenbezogenen Daten dürfen für andere Zwe-
cke verwertet werden, wenn dies zur Abwehr 
einer in Absatz 1 Satz 1 genannten Gefahr oder 
Aufklärung einer in § 98a Abs. 1 StPO bezeich-
neten Straftat erforderlich ist. 



 

 
 

§ 48 Automatisiertes Abrufverfahren 
(1) ... 
(2) Das Staatsministerium des Innern kann zur 

Erfüllung vollzugspolizeilicher Aufgaben mit ande-
ren Ländern und dem Bund einen Datenverbund 
vereinbaren, der eine automatisierte Datenüber-
mittlung zwischen Polizeidienststellen ermöglicht. 
 
 
 
§ 74 Dienstaufsicht und Fachaufsicht 

(1) Die Dienstaufsicht üben aus 
1.  das Staatsministerium des Innern über das 

Landeskriminalamt, das Präsidium der Be-
reitschaftspolizei und die Landespolizeidi-
rektion Zentrale Dienste, 

 
2.  das Präsidium der Bereitschaftspolizei und 

das Staatsministerium des Innern über die 
nachgeordneten Dienststellen der Bereit-
schaftspolizei, 

3.  das Staatsministerium des Innern und die 
oberen Verwaltungsbehörden über die Poli-
zeidirektionen. 

(2) Die Fachaufsicht üben aus 
1.-3. ... 
 
 
 
 
 
(3)-(5) ... 

 
§ 77 Amtshandlungen von Polizeibediensteten  
anderer Länder und des Bundes im  
Zuständigkeitsbereich des  Freistaates  
Sachsen 

(1)-(2) ... 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für Polizei- und 

Grenzzollbedienstete des Bundes entsprechend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 48 Automatisiertes Abrufverfahren 
(1) (unverändert) 
(2) Das Staatsministerium des Innern kann zur 

Erfüllung vollzugspolizeilicher Aufgaben zwischen 
Polizeidienststellen des Freistaates Sachsen 
sowie mit anderen Ländern und dem Bund einen 
Datenverbund vereinbaren, der eine automatisierte 
Datenübermittlung zwischen Polizeidienststellen 
ermöglicht. 
 
§ 74 Dienstaufsicht und Fachaufsicht 

(1) Die Dienstaufsicht üben aus 
1.  das Staatsministerium des Innern über das 

Landeskriminalamt, das Präsidium der Be-
reitschaftspolizei, die Landespolizeidirektion 
Zentrale Dienste und die Polizeidirektio-
nen, 

2.  das Präsidium der Bereitschaftspolizei und 
das Staatsministerium des Innern über die 
nachgeordneten Dienststellen der Bereit-
schaftspolizei. 

 
 
 
(2) Die Fachaufsicht üben aus 
1.-3. (unverändert) 

Die Fachaufsicht der Polizeibehörden über die 
Polizeidirektionen nach Satz 1 Nr. 3 ist auf die 
Fälle beschränkt, in denen die Polizeidirektio-
nen die polizeilichen Aufgaben auf der Grund-
lage von § 60 Abs. 2 wahrnehmen. 

(3)-(5) (unverändert) 
 
§ 77 Amtshandlungen von Polizeibediensteten  
anderer Länder und des Bundes im  
Zuständigkeitsbereich des  Freistaates  
Sachsen 

(1)-(2) (unverändert) 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für 
1.  Polizeibedienstete des Bundes und 
2.  Vollzugsbeamte der Zollverwaltung, de-

nen der Gebrauch von Schusswaffen bei 
Anwendung unmittelbaren Zwangs nach 
dem Gesetz über den unmittelbaren 
Zwang bei Ausübung öffentlicher Gewalt 
durch Vollzugsbeamte des Bundes in der 
im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliede-
rungsnummer 201-5, veröffentlichten be-
reinigten Fassung, das zuletzt durch Ar-
tikel 28 der Verordnung vom 31. Okto-
ber 2006 (BGBl. I S. 2407, 2410) geändert 
worden ist, gestattet ist, 

entsprechend. 
 
 
 
 



 

 
 

(4) Vollzugsbedienstete anderer Staaten mit po-
lizeilichen Aufgaben können im Zuständigkeitsbe-
reich des Freistaates Sachsen polizeiliche Amts-
handlungen vornehmen, soweit dies durch völker-
rechtliche Vereinbarungen geregelt ist. 
 
 
§ 78 Amtshandlungen von Polizeibediensteten  
des Freistaates Sachsen außerhalb ihres   
Zuständigkeitsbereichs 

(1) Die Polizeibediensteten des Freistaates 
Sachsen dürfen im Zuständigkeitsbereich des 
Bundes oder eines anderen Bundeslandes nur 
dann tätig werden, wenn das Bundesrecht oder 
das jeweilige Landesrecht es vorsieht. Außerhalb 
der Bundesrepublik Deutschland dürfen die Poli-
zeibediensteten nur tätig werden, soweit dies 
durch völkerrechtliche Vereinbarungen geregelt ist. 

 
(2) ... 

 
§ 79 Einschränkung von Grundrechten 

Durch polizeiliche Maßnahmen aufgrund dieses 
Gesetzes können im Rahmen des Grundgesetzes 
für die Bundesrepublik Deutschland und der Ver-
fassung des Freistaates Sachsen eingeschränkt 
werden 

1.-4. ... 
5.  das Recht der Freizügigkeit (Artikel 11  

Abs. 1 des Grundgesetzes). 
 
 
 
 
 
§ 81 Hilfsbeamte der Staatsanwaltschaft 

 
Das Staatsministerium des Innern kann im Ein-

vernehmen mit dem Staatsministerium der Justiz 
durch Rechtsverordnung bestimmen, dass 
Hilfsbeamte der Staatsanwaltschaft, die mit der 
Wahrnehmung bestimmter polizeilicher Aufgaben 
betraut sind, ohne einer Polizeidienststelle anzu-
gehören, die Stellung von Polizeibediensteten im 
Sinne dieses Gesetzes haben. 
 
 
 
 
 
 
 
§ 83 Inkrafttreten 
... 
 

(4) Vollzugsbedienstete anderer Staaten mit po-
lizeilichen Aufgaben können im Zuständigkeitsbe-
reich des Freistaates Sachsen polizeiliche Amts-
handlungen vornehmen, soweit dies durch völker-
rechtliche Vereinbarungen oder durch Rechtsak-
te der Europäischen Union geregelt ist. 
 
§ 78 Amtshandlungen von Polizeibediensteten  
des Freistaates Sachsen außerhalb ihres   
Zuständigkeitsbereichs 

(1) Die Polizeibediensteten des Freistaates 
Sachsen dürfen im Zuständigkeitsbereich des 
Bundes oder eines anderen Bundeslandes nur 
dann tätig werden, wenn das Bundesrecht oder 
das jeweilige Landesrecht es vorsieht. Außerhalb 
der Bundesrepublik Deutschland dürfen die Poli-
zeibediensteten nur tätig werden, soweit dies 
durch völkerrechtliche Vereinbarungen oder durch 
Rechtsakte der Europäischen Union geregelt ist. 

(2) (unverändert) 
 
§ 79 Einschränkung von Grundrechten 

Durch polizeiliche Maßnahmen aufgrund dieses 
Gesetzes können im Rahmen des Grundgesetzes 
für die Bundesrepublik Deutschland und der Ver-
fassung des Freistaates Sachsen eingeschränkt 
werden 

1.-4. (unverändert) 
5.  das Recht der Freizügigkeit (Artikel 11  

Abs. 1 des Grundgesetzes), 
6. das Recht auf allgemeine Handlungsfrei-

heit (Artikel 2 Abs. 1 des Grundgesetzes, 
Artikel 15 der Verfassung des Freistaates 
Sachsen). 

 
§ 81 Ermittlungspersonen der  
Staatsanwaltschaft 

Das Staatsministerium des Innern kann im Ein-
vernehmen mit dem Staatsministerium der Justiz 
durch Rechtsverordnung bestimmen, dass Ermitt-
lungspersonen der Staatsanwaltschaft, die mit 
der Wahrnehmung bestimmter polizeilicher Aufga-
ben betraut sind, ohne einer Polizeidienststelle 
anzugehören, die Stellung von Polizeibediensteten 
im Sinne dieses Gesetzes haben. 
 
§ 83 Verweisungen 

Soweit dieses Gesetz auf Rechtsvorschrif-
ten verweist, bezieht sich die Verweisung auf 
die Vorschriften in ihrer jeweils geltenden Fas-
sung. 
 
§ 84 Inkrafttreten 
(unverändert) 
 

 
 


